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über den Schutz von Sport­
stätten (Sportstättenschutz­
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Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung­
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Für den Generalsekretär: 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
t\BSCI1RIFT 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

l'..n das 
Bundesministerium f~r Unterricht, 
Kunst und Sport 

Minoriten21atz 5 
1010 lilien 

Wien, am 21.6.1989 

Ihr Zeichen/Schreiben VOITl: 

12.949/3-111/2/89 11.4.1989 
Unser Zeichen: 
1~':"489 /R/Scha 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes 
~ber den Schutz von Sport­
stätten" (Sportstättenschutz­
gesetz) . 

Durchwahl: 
521 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium f~r Unterricht, 

Kunst und Sport zu dem im Betreff genannten Entwurf folgende 

Stellungnahme bekanntzugeben: 

Allgemeines: 

Der vorliegende Entwurf eines Bundesgesetzes uber aen 

Schutz von Sportstätten (Sportstättenschutzgesetz) wird als 

sachlich nicht gerechtfertigt und ~berdies wegen verfas­

sungsrechtlich bedenklicher Eingriffe in das Eigentum an 

Grund und Boden entschieden abgelehnt. Das Gesetzesvorhaben 

beruht - soweit bekannt - auf einem einzigen Anlaßfall, 

nämlich dem privaten Sportflugplatz Trausdorf im Burgen-
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land, hinsichtlich dessen nach Ablauf der Mietdauer von den 

Grundeigent~mern eine Fortsetzung des Mietverh~ltnisses 

abgelehnt wird. Die f~r einen verfassungsm~ßigen Eingriff 

in das Eigentum geforderte Notwendigkeit dieses Eingriffes 

zum Schutz öffentlicher Interessen ist weder im Anlaßfall 

noch dar~ber hinaus erwiesen. Weitere konkrete Beispiele 

sind nicht bekannt und werden in den Erl~uterungen des Be­

gutachtung~entwurfes auch nicht genannt. Schon aus diesem 

Grund stellt der im Begutachtungsentwurf vorgesehene Ein­

griff in bestehe"nde Vertr~ge eine verfassungswidrige Eigen­

tumsbeschr~nkung dar. 

Der Entwurf erweist sich aber auch als rechtspolitisch 

verfehlt, weil er ~ber den Bereich der unmittelbar betrof­

fenen, am 31.12.1988 l~nger als ein Jahr bestehenden, Sport­

st~ttenmieten hinaus zur Folge h~tte, daß eine Bereitschaft 

zur Vermietung neuer Grundfl~chen f~r Sportzwecke in Hin­

kunft kaum mehr gegeben sein d~rfte. Die wirtschaftskonforme 

zeitliche Begrenzung des landwirtschaftlichen P~chterschut­

zes hat, und die - nachteiligerweise nur vorübergehende -

Liberalisierung des Mietrechtes hatte marktbelebende Wir­

kung und vermochte den beiderseitigen Interessen und Erfor­

dernissen wesentlich besser zu entsprechen. Der vorgeschla­

gene Eingriff in bestehende Vertr~ge h~tte - weit über den 

Kreis tats~chlich betroffener Sportst~ttenmie~en hinaus -

abschreckende Wirkung, weil mit der Gefahr künftiger Erwei­

terungen des Anwendungsbereiches (das Vermieten von Sport­

st~tten würde als ebenso eigentuhlsgcf~hrdend gelten wie 

seinerzeit landwirtschaftliche Verpachtungen und heute 

unter Mieterschutz stehende Wohnraumvermietungen) zu rech-
.. 

nen ware. Die vorhersehbare Immobilisierung des Marktes 

stünde in g~nzlichem Widerspruch zu der in den Erl~uternden 

Bemerkungen zitierten Entschließung des Nationalrates vom 
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13. Dezember 1988, wonach im Interesse des Sports und der 

Volksgesundheit eine Verringerung des Angebots an Sport­

st~tten nicht erfolgen sollte. Entgegen den Erl~uterungen 

des Begutachtungsentwurfes kann keine Balance zwischen den 

Interessen der Grundeigent~mer und jenen der Allgemeinheit 

festgestellt werden. 

Ungeachtet '-der allgemeinen Ablehnung wird zu den einzel­

nen Bestimmungen folgendes vorgebracht: 

Zu § 1: 

Die Präsidentenkonferenz äUßert Bedenken verfassungsrecht­

licher Natur aufgrund des r~ckwirkenden Geltungsbereiches 

des Sportstättenschutzgesetzes. Dar~ber hinaus erscheint 

der Begriff der Sportstätte nicht ausreichend geklärt, 

die Begriffe "Sportaus~bung!l und "gemeinn~tzig" bediirfen 

einer näheren Definition. Da in den Erläuterungen ausge­

flihrt wird, daß von einem "weiten Sportbegriff " ausgegangen 

werden soll und der Sportbegriff aus kompetenzrechtlicher 

Sicht vom Bundesgesetzgeber nicht definiert werden kann, 

ist anzunehmen, ~aß z.H. auch Motocrossbahnen und Flugplät­

z e (flir Segel- und ;,]otorf lieger) in den Geltungsbereich des 

Gesetzes fallen. Das ~~rde in weiterer Folge bedeuten, daß 

auch elitäre Sportarten, die von ein paar wenigen Privaten, 

meistens auch auf Kosten der Lebensqualität der Anrainer 

(Lärm) ausge~bt werden, den Schutz des Gesetzes genießen 
.. .. 

wurden. Daruber hinaus gibt es im Entwurf keine Legalriefi-

nition f~r die geforderte Gemeinn~tzigkeit. Die "Gemeinn~t-

zigkeit" im Sinne des Sportstättenschutzgesetzes m~ßte da­

her definiert werden. Der nach der Bundesabgabenordnung und 

dem Vereinsgesetz not';.-endige Passus der Genteinnn~tzigkei t 

kann jedenfalls nicht in den Statuten eines Sportvereines 
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das einzige Kriterium im Sinne des Sportstättenschutzgeset­

zes sein. Ebenso reicht ein "potentiell offener Personen­

kreis" (Seite 7 der Erläuterungen) nicht aus, um die Ge­

meinn~tzigkeit zu begr~nden. Potentiell offene Vereine wer­

den durch hohe Beitrittsgeb~hren (Golf) oder die Kosten f~r 

drrs Sportgerät (Flugzeug) zu de facto geschlossenen Ge­

sellschaften. Abs 1 wird aufgrund des v~llig undefinierten 

offenen VJir-kungsbereiches und des rlickwirkenden Gel tungsbe­

reiches abgelehnt . 
.::", . 

Die vorgesehene Umwandlung bestehender, auf Zeit abge­

schlossener rüetverträge in Abs 2 in solche mit unbestimmter 

Vertragsdauer wird ebenfalls aus den eingangs erwähnten 

Gr~nden abgelehnt. 

Vorstellbar wären Richtpachtzeiten nach dem Muster des 

Landpachtgesetzes'f~r neu abzuschl~eßende Verträge. 

Zu § 2: 

Die formale beispielsweise, tatsächlich durch umfassende 

Detaillierung und dadurch erzielte Ausschlußwirkung taxativ 

wirkende Begrenzung der K~ndigungsgr~nde bewirkt die einsei­

tige Benachteiligung des Grundeigent~mers ~ber die K~ndi­

gungsbeschränkung hinaus. 

Die Ermittlung des angemessenen Mietzinses durch Vergleich 

lediglich ilo Kreis der gesch~tzten Sport stätten wird abge­

lehnt. Der Ausschluß von der allgemeinen Preisentwicklung 

w~rde zu den Grundcigent~mcr benachteiligenden Mieten f~h­

ren. Ebenso m~ßten die orts~blichen Mietzinse f~r die Beur­

teilung der Angemessenheit des einzelnen Mietzinses heran­

gezogen ,·,'erden. 
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Die vorgeschlagene Formulierung in Abs 2 Z 4 kommt durch 

die Anordnung, daß der k~ndigende Eigent~mer dem Mieter 

"ein nach Lage und Beschaffenheit gleichwertiges Ersatz­

grundst~ck" anbieten muß, widrigenfalls die K~ndigung unzu­

l~ssig ist, in vielen F~llen der Unk~ndbarkeit trotz Eigen­

bedarf gleich. Der Mietvertrag sollte jedenfalls bei Ei­

genbedarf ohne Einschränkung gek~ndigt werden können. 

Z 5 f~hrt als wichtigen K~ndigungsgrund an, "wenn der Bedarf 

an der Sportstätte< nicht nur vor~bergehend nicht mehr gege­

ben ist". Hier s6llte dem Grundeigent~mer die Möglichkeit 

der K~ndigung auch dann eingeräumt werden, wenn der Bedarf 

an der Sportstätte auch nur vor~bergehend nicht mehr gege­

ben ist. 

Die Formulierung der Z 6 könnte zu Mißbräuchen f~hren, 

da danach der Mieter die Ben~tzung f~r Zwecke der Sport­

~bung zwar einstellen, jedoch eine andere gemeinn~tzige Tä­

tigkeit aus~ben könnte. Daher wird vorgeschlagen, die Z 6 

folgendermaßen zu pr~zisieren: 

"wenn die Verwendung der Grundfläche f~r Zwecke der Sportaus­

~bung nicht mehr im Rahmen einer gemeinn~tzigen Tätigkeit 

erfolgt;" 

Zu § 4: 

Die hier vorgesehene verfahrensrechtliche Regelung bedeutet 

eine Benachteiligung des Eigent~mers im gerichtlichen K~n­

digungsverfahren. Die Frage der Ablöse in Abs 4 f~r getä­

tigte Investitionen sollte dem freien Vertragswillen vorbe­

halten bleiben. Sowohl dem Mieter als auch dem Vermieter 

kann zugestanden werden, diesbez~gliche Fragen im Vertrag 
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ausreichend zu regeln. Dar~ber hinaus erscheinen die 

einschlägigen Bestimmungen des ABGB geeignet, einen Inter­

essensausgleich herbeizuf~hren. 

Abschließend wird nochmals festgehalten, daß die Präsiden­

tenkonferenz f~r einen gesetzlichen Eingriff dieser Schwere 

und Einseitigkeit in das Eigentumsrecht und in bestehende 

vertragliche Rec'hts-verhäl tnisse keinen Anlaß sieht und 

auch die Erläuterungen des Entwurfes keine Rechtfertigung 

bieten. Dem Entwurf wird 'in der vorliegenden Fassung nicht 

zugestimmt. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 

GOz, Ing. Derflar 
Der Generalsekretär: 

.,~ ~. I'orbl g,,;... . .,:i. ~\ 
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